
Niederschrift 
(öffentlicher Teil) 

über die Sitzung des Ortschaftsrates Köselitz 

 
 Sitzungstermin: Montag, 22.07.2024 
 Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr 
 Sitzungsende: 19:28 Uhr 
 Ort, Raum: im Dorfgemeinschaftshaus, Köselitzer 

Dorfstraße 35, 

Anwesend waren: 

 

 Ortschaftsrat 
Herr Andreas Best  
Ortschaftsrat Martin Friedrich  
Ortschaftsrat Chris Garreis  
 
 

Es fehlte: 

 
Ortschaftsrätin Michaela Joost entschuldigt 
 
 
 
 
Gäste:  1 Bürger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussfähigkeit war gegeben:   war nicht gegeben:  
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Protokoll: 

 1. Eröffnung der Sitzung durch das an Jahren älteste Mitglied des Ortschafts-
rates.  
Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung sowie der Anwesenheit 
und der Beschlussfähigkeit.  
Bestätigung der Tagesordnung. 

 Das an Jahren drittälteste Mitglied des Ortschaftsrates, Herr Chris Garreis,  
begrüßte alle anwesenden Ortschaftsräte und Gäste und stellte die Beschlussfä-
higkeit fest. Anschließend machte er auf die fristgemäße Einladung und öffentli-
che Bekanntmachung aufmerksam.  
Danach wurde die Tagesordnung einstimmig angenommen.   
 

 
      Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

4 3 0 3 0 0 

 

 
 2. Verpflichtung der ehrenamtlichen Mitglieder des Ortschaftsrates auf die 

gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten durch das an Jahren älteste 
Mitglied des Ortschaftsrates 

 Herr Garreis bat alle ehrenamtlichen Mitglieder des Ortschaftsrates sich von ihren 
Plätzen zu erheben und folgende Verpflichtungserklärung gemeinsam nachzu-
sprechen: 
„Ich gelobe Treue der Verfassung, gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte 
Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Stadt Coswig 
(Anhalt) und der Ortschaft Köselitz gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das 
ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“ 
Die Ortschaftsräte sprachen diese Verpflichtungserklärung gemeinsam nach.                  

  
 3. Belehrung der Ortschaftsräte zu den ihnen obliegenden Pflichten sowie den 

Regelungen zur Haftung 
 Des Weiteren machte er alle Ortschaftsräte auf den ihnen schriftlich vorliegenden 

Hinweis des Bürgermeisters mit den Pflichten nach den §§ 32 und 33 KVG LSA 
sowie auf die Regelungen des § 34 KVG LSA aufmerksam. Er bat darum, jeweils 
ein unterschriebenes Exemplar an das Protokoll zu übergeben, um die Belehrung 
aktenkundig zu machen.                  

  
 4. Wahl des Ortsbürgermeister/der Ortsbürgermeisterin der Ortschaft Kö-

seltitz 
 Herr Garreis bat um Vorschläge für die Funktion des Ortsbürgermeisters. 

Herr Garreis schlug OR Best vor.  
Weitere Vorschläge gab es nicht.  
Herr Garreis stellte die Frage, ob ein Mitglied des Ortschaftsrates etwas gegen 
eine offene Wahl hat.  
Da sich keiner gegen eine offene Wahl aussprach, wurde ohne Stimmzettel  
gewählt. 
 
Für OR Best stimmten 3 Ortschaftsräte. 
Auf Nachfrage von Herrn Garreis bestätigte OR Best, dass er die Wahl annimmt.  
Herr Garreis beglückwünschte ihn zu seiner Wahl            
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 5. Gültigkeit der Wahl des Ortsbürgermeisters/der Ortsbürgermeisterin der 

Ortschaft Köselitz 
Vorlage: COS-BV-051/2024 

 Nach erfolgter Wahl des OR Best zum Ortsbürgermeister der Ortschaft Köselitz 
wurde die Wahl des Ortsbürgermeisters bestätigt.          
 

 
      Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

4 3 0 3 0 0 

 

 
 6. Verpflichtung des an Jahren ältesten Mitgliedes des Ortschaftsrates durch 

den Vorsitzenden des Ortschaftsrates 
 Der Ortsbürgermeister bat nun Herrn Garreis sich vom Platz zu erheben und  

folgende Verpflichtungserklärung gemeinsam nachzusprechen: 
„Ich gelobe Treue der Verfassung, gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte 
Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Stadt Coswig 
(Anhalt) und der Ortschaft Köselitz gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das 
ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“ 
Anschließend wurde Herr Garreis auf die Belehrung des Bürgermeisters zu den 
Pflichten und Rechten nach §§ 32, 33 und § 34 KVG LSA hingewiesen und gebe-
ten, ein unterschriebenes Exemplar an das Protokoll zu übergeben, um die Be-
lehrung aktenkundig zu machen.                  

  
 7. Wahl des stellvertretenden Ortsbürgermeisters/der stellvertretenden Orts-

bürgermeisterin der Ortschaft Köselitz 
 OR Friedrich schlug OR Joost als stellvertretende Ortsbürgermeisterin vor. Die 

mündliche Zusage von OR Joost lag vor. 
 
Kein Ortschaftsrat hatte etwas gegen eine offene Wahl.  
OR Joost wurde mit 3 Stimmen zur stellvertretenden Ortsbürgermeisterin ge-
wählt.  

  
 8. Gültigkeit der Wahl des stellvertretenden Ortsbürgermeisters/der stellver-

tretenden Ortsbürgermeisterin der Ortschaft Köselitz 
Vorlage: COS-BV-052/2024 

 Nach erfolgter Wahl von OR Joost zur stellv. Ortsbürgermeisterin der Ortschaft 
Köselitz wurde die Wahl der stellv. Ortsbürgermeisterin einstimmig bestätigt.               
 

 
      Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

4 3 0 3 0 0 
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 9. Geschäftsordnung für den Ortschaftsrat der Ortschaft Köselitz 
Vorlage: COS-BV-053/2024 

 Mit folgenden Änderungen wurde die Geschäftsordnung einstimmig beschlossen: 
 
Im § 7 wurde der Absatz 4 gestrichen, so dass die Absätze 5 und 6 nun zu Ab-
satz 4 und 5 wurden.             
 

 
      Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

4 3 0 3 0 0 

 

 
 10. Beratung und Beschlussfassung zur Verwendung der Mittel aus dem örtli-

chen Brauchtum (§ 4 GÄV) 
 Der Ortschaft Köselitz stehen für das Jahr 2024 1.100 EURO aus dem ört-

lichen Brauchtum zur Verfügung.  
Der Ortschaftsrat legte fest, die Verteilung der Brauchtumsmittel in der nächsten 
Ortschaftsratssitzung durchzuführen.            

  
 11. Einwohnerfragestunde (Zeitlimit 60 min.) 
 Von einem Bürger wurde die Frage gestellt, was die Stadt bzw. die Gemeinde 

unternehmen, um die Grünanlagen und Gehwege besser zu pflegen.           
  
 12. Anträge, Anfragen und Mitteilungen 
  

Da es keine Anfragen und Mitteilungen gab, beendete der Ortsbürgermeister  
diese Sitzung und bedankte sich bei den Anwesenden.          

  
Coswig (Anhalt), den 22.07.2024 
 
 
 
 
A. Best 
Ortsbürgermeister  
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